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BOTSCHAFT 

ZUR 
 GEMEINDEVERSAMMLUNG 

DER EINWOHNERGEMEINDE AMSOLDINGEN 
 

DIENSTAG, 27. MAI 2014, 20.00 UHR 
in der Mehrzweckhalle Amsoldingen 

 
 

 
 

TRAKTANDEN 
 

 

1. Jahresrechnung 2013. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme der 

Nachkredite 

 

2. Ersatz der IT-Anlage (Hard- und Software) der Gemeindeverwaltung. Genehmigung 

Verpflichtungskredit 

 

3. Verschiedenes 

 

¶  Die Unterlagen zu den Traktanden liegen ab 25. April 2014 auf der Gemeindeschreiberei zur 

Einsichtnahme öffentlich auf. 

¶ Gegen den Wortlaut des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 25. Februar 2014 ist eine 

Einsprache eingelangt. Der Gemeinderat hat diese Einsprache abgewiesen und das Protokoll gemäss 

Artikel 65 Absatz 3 der Gemeindeordnung an seiner Sitzung vom 07. April 2014 genehmigt. 

¶ Das Protokoll der Versammlung vom 27. Mai 2014 wird spätestens sieben Tage nach der 

Versammlung, das heisst ab 3. Juni 2014, während 30 Tagen auf der Gemeindeschreiberei öffentlich 

aufliegen. Während der Auflage kann gegen seinen Wortlaut beim Gemeinderat schriftlich Einsprache 

erhoben werden. 

¶ Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) 

nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Thun einzureichen 

(Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und 

Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer 

rechtzeitig Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht 

mehr Beschwerde führen. 

 

Wir laden die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger zu dieser Versammlung freundlich ein. 

 

Der Gemeinderat 
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Vorschau auf die Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2014 um 

20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Amsoldingen 

 

Bei der Vorschau handelt es sich um eine zusätzliche Information, welche rechtlich 

unverbindlich ist. Die offizielle Einladung erfolgt im Anzeiger, die verbindliche 

Orientierung an der Gemeindeversammlung selber. Es kann durchaus sein, dass bei 

einzelnen Geschªften zwischen den Darstellungen im ĂAsudingerñ und der offiziellen 

Verlautbarung an der Versammlung Abweichungen eintreten. Dies vor allem, weil die 

Vorschau lange vorher verfasst werden muss und noch neue Gesichtspunkte 

einfliessen können. 

 

Mit dieser Zusammenfassung hoffen wir, die Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger etwas neugierig zu machen und sie dadurch zu bewegen, in die 

Mehrzweckhalle zu kommen. 

 

Gemeinderat Amsoldingen  
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Vorwort des Gemeindepräsidenten 
 

 
Liebe Amsoldingerinnen, liebe Amsoldinger 
 
Vor vier Monaten starteten wir im Gemeinderat in neuer Besetzung. Ich wage zu behaupten, 
dass der Start gut gelungen ist. In dieser Zeit hatten wir bereits einige Geschäfte zu beraten, 
welche zum Teil zukunftsweisend für die Gemeinde und somit für die Amsoldinger Bürger, 
also für Euch, sind. Nachfolgend einige Beispiele aus den Traktanden der ersten fünf 
Gemeinderatssitzungen: 
 

o Neues Budget 2014 erarbeiten 

o Anhang II des Personalreglements neu überarbeiten 

o Bestimmen des Umfangs der Arbeitsplatzbewertung der Gemeindeangestellten 

o Planungsgruppe Bildung 2015 unterstützen, Gespräche mit Stocken-Höfen 

führen, Start der neuen Planungsgruppe Schule-Westamt 

o Überarbeiten der Anmeldeformulare für Belegung Mehrzweckhalle 

o Beschwerde-Vernehmlassung zur Ortsplanung erstellen 

o Die Organisationsverordnung teilüberarbeiten (inhaltliche Ressortverteilung) 

o Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit in der MZH 

o Jahresrechnung 2013 beraten 

o Vernehmlassung zum Projekt Amsoldinger Platte 

o Zukünftige Hard- und Software für unsere Verwaltung eruieren 

o Organisation der eintägigen Klausur 

o Planen einer Arbeitsgruppe über die Infrastruktur der Gemeinde (Schule, 

Mehrzweckhalle, Gemeindehaus, Hohle) 

o Diverse Baubewilligungsverfahren analysieren und entweder genehmigen oder 

begründet zurückweisen ï von der Schnitzelheizung über den Bau von 

Einfamilienhäuser bis zur Pouletaufzucht oder Schweinestall ist alles dabei 

Mit der Zukunft unserer Schule und der Planung unserer Infrastruktur stehen in den nächsten 
Jahren grosse Projekte an, welche sorgfältig und mit Einbezug der Bevölkerung angegangen 
werden müssen. Ihr, liebe Amsoldingerinnen und Amsoldinger, werdet noch dieses Jahr ein 
erstes Mal aufgefordert, sich bei diesen Projekten einzubringen. 
 

 
Ich hoffe, dass viele Bürger die Chance 
nutzen werden, die Zukunft von 
Amsoldingen mitzugestalten. 
 
Dies ist DIE Gelegenheit, sich als Bürger 
ohne grosse Verpflichtung in der 
Gemeinde einzubringen und seine 
Meinung frei äussern zu können. 
Vielleicht ist es ja DEINE Idee, welche 
auf ihre Umsetzung in Amsoldingen 
wartet. 
 
Euer Stefan Gyger 
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Ortsplanungsrevision 
 
Gegen die von der Gemeindeversammlung Amsoldingen am 10. Juni 2013 beschlossene Revision 
der Ortsplanung (bestehend aus dem ĂZonenplan Baugebietñ, dem ĂZonenplan Naturgefahrenñ, dem 
ĂZonenplan Landschaftñ und dem Baureglement) wurde bei der Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion des Kantons Bern eine Beschwerde eingereicht. Die Beschwerdeführer verlangen eine 
vollständige oder teilweise Aufhebung der Neueinzonung der Teilparzelle Fuhren. Da die 
Beschwerdeführer unter anderem geltend machen, dass die bestehenden Baulandreserven nicht 
richtig ermittelt worden seien, betrifft die Beschwerde somit auch die beiden anderen, bisher immer 
unbestrittenen, Neueinzonungen.  
 
Aus diesem Grunde sind momentan nur das Baureglement sowie die Zonenpläne Naturgefahren und 
Landschaft vollständig in Rechtskraft erwachsen. Der Zonenplan Baugebiet ist mit Ausnahme der 
Neueinzonungen auf den Parzellen Nrn. 357 (Fuhren), 203 (Dorf) und 588 (Galgacher) rechtskräftig. 
 
Da sich der Gemeinderat als zuständiges Planungsorgan einig ist, dass nur die Parzelle 357 (Fuhren) 
bestritten wird, hat dieser beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern eine Verwaltungsgerichts-
beschwerde gegen die Verfügung vom 18. März 2014 des Rechtsamtes der Justiz-, Gemeinde ï und 
Kirchendirektion des Kantons Bern eingereicht. 
 
Der Gemeinderat beantragt beim Verwaltungsgericht, dass die zwei Parzellen 203 (Dorf) und 588 
(Galgacher) aus dem laufenden Verfahren ausgeschlossen werden und über diese Parzellen eine 
Teilkraftbescheinigung ausgesprochen wird. 
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Zukunft Poststelle Amsoldingen 

 

 

Anfang Jahr hat die Post dem Gemeinderat mitgeteilt, dass sie die Poststelle Amsoldingen 

aufgrund der rückläufigen Nutzung im Herbst schliessen wird. 

 

Nach Postgesetz hätte die Post die Möglichkeit gehabt, unsere Poststelle ersatzlos zu 

streichen. Dies, da die Poststelle Allmendingen mit dem öffentlichen Verkehr in weniger als 

10 Minuten erreicht werden kann. 

 

Die Postverantwortlichen gaben dem Gemeinderat die Gelegenheit, Vorschläge zur Zukunft 

der Post-Dienstleistungen in Amsoldingen zu machen. Da in unserem Dorf die Infrastruktur 

für eine Postagentur (z.B. analog Reutigen) aufgrund Öffnungszeiten oder Platzverhältnissen 

leider nicht vorhanden ist beantragte der Gemeinderat nach Rücksprache mit Familie 

Zurbrügg (Posthalter), in Amsoldingen einen sogenannten Hausservice analog Höfen und 

Uebeschi einzuführen. Dem zusätzlichen Wunsch des Gemeinderates, eine Post-Abholstelle 

innerhalb der Gemeinde zu erhalten, konnte die Post leider nicht zustimmen, da das 

Einzugsgebiet einfach zu klein sei. Die neue Abholstelle für Amsoldingen, aber auch für 

Stocken-Höfen, wird neu Allmendingen sein. 

 

Aufgrund der schweizweiten Poststellen-Schliessungen war es leider absehbar, dass auch 

Amsoldingen von diesem Schritt nicht verschont bleiben würde. Der Gemeinderat bedauert 

die Schliessung der Poststelle, ist aber froh, dass sie nicht ersatzlos vorgenommen, sondern 

wenigstens der Hausservice eingeführt wird.  Wie dieser genau funktioniert und was dieser 

alles beinhaltet, wird die Post ca. drei Wochen vor dessen Einführung mit einem Schreiben in 

alle Haushalte informieren. 
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Einfach, praktisch, kundennah 
Der neue Hausservice in Amsoldingen 
 
Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde 
 
Ab Montag, 3. November 2014, bieten wir Ihnen die Postdienstleistungen in Amsoldingen 
mit einem Hausservice an. Die Postfiliale Amsoldingen ist letztmals am Freitag, 31. Oktober 
2014, geöffnet. 
 
Was ändert sich? 
Beim Hausservice wird der Postschalter quasi an die Haustür verlegt. Sie können Ihre 
Postgeschäfte also bei Ihrer Botin / Ihrem Boten erledigen. Dieses Angebot gibt es bereits an 
über 1250 Standorten. Wie Umfragen bei der lokalen Bevölkerung zeigen, hat sich die 
Lösung bewährt: Die Zufriedenheit ist hoch. 
 
Wie funktioniert der Hausservice? 
Einfach: Wir stellen Ihnen ein kleines 
Schild zur Verfügung. Wenn Sie ein Post-
geschäft erledigen möchten, bringen Sie 
das Schild an Ihrem Briefkasten an. 
Unsere Botin / unser Bote klingelt dann bei 
Ihnen, um Sie nach Ihren Wünschen zu 
fragen. 
 
Wie sieht das Angebot aus? 
Kundennah: Sie profitieren von einer 
breiten Dienstleistungspalette. So können 
Sie zum Beispiel an der Haustür 
Rechnungen bezahlen oder der Botin / 
dem Boten Briefe und Pakete mitgeben. 
Auf Vorbestellung erhalten Sie zudem 
Briefmarken oder Bargeld von Ihrem 
Postkonto.  
 
Eingeschriebene Briefe und Pakete liegen 
für Sie sowie für die Bevölkerung von 
Höfen und Nieder- und Oberstocken, die 
bereits mit einem Hausservice bedient 
werden, in der Poststelle Allmendingen 
zur Abholung bereit, falls Sie bei der 
Zustellung nicht zu Hause sind. Auf 
Wunsch bringen wir Ihnen solche 
Sendungen gerne nochmals gratis vorbei 
oder händigen sie an eine bevollmächtigte 
Drittperson aus. 
 
Weshalb ein Hausservice? 
Die Lebens- und Kundengewohnheiten 
ändern sich. SMS, E-Mail und Internet-
banking verdrängen herkömmliche 
Postdienstleistungen. Mit Folgen: Immer 

weniger Briefe, Pakete und Einzahlungen 
gehen über den klassischen Postschalter ï 
so auch in Amsoldingen, wo unsere Filiale 
immer seltener genutzt wird und eine tiefe 
Anzahl Postgeschäfte verzeichnet. Gefragt 
war in dieser Situation deshalb eine 
praktische und bewährte Alternativlösung. 
 
Was sagt die Gemeinde? 
Seit Anfang Jahr sind wir mit einer 
Delegation des Gemeinderates 
Amsoldingen im Gespräch über die lokale 
Postversorgung. Ziel war es, Alternativ-
lösungen zu prüfen und das weitere 
Vorgehen im Einvernehmen mit allen 
Beteiligten zu klären. Der Gemeinderat 
bedauert zwar die Aufhebung der Post-
filiale, ist aber mit der Einführung eines 
Hausservices ï der weiterhin eine gute 
Grundversorgung biete und besonders 
nicht mobilen Personen wie älteren Leuten 
entgegenkomme ï einverstanden. 
 
Mit dem Hausservice wollen wir Ihnen 
auch in Zukunft Dienstleistungen in hoher 
Qualität bieten. Über die Einzelheiten 
werden wir Sie mit einem weiteren Flug-
blatt rechtzeitig informieren.  
 
Besten Dank für Ihr Vertrauen! 
Post CH AG, Poststellen und Verkauf 
 
Andreas Neugebauer, Leiter 
Verkaufsgebiet Thunersee 
Alice Schwab, Leiterin Poststellengebiet 
Thun Strättligen-Markt
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Orientierung über Unterhaltsarbeiten Wahlenbach, Teil 2 

 
 
Der zweite Teil der Unterhaltsarbeiten am Wahlenbach konnte während den Frühlingsferien 
ausgeführt werden. 
 
Wir danken der Gemeinde Thierachern für die Koordination, dem Zivilschutz für die Mitarbeit 
und den Landbesitzern für Ihr Verständnis. Und selbstverständlich danken wir auch den 
ausführenden Arbeitern für Ihren Einsatz. 
 
Während den Unterhaltsarbeiten kamen diverse Tiere zum Vorschein, welche wieder den 
Weg zurück in den Bach fanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Hanspeter Straubhaar  
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Ist Ihnen dieses Logo noch präsent?  
Wenn ja, lesen Sie weiter, was sich tuté 

Wenn nicht, haben Sie jetzt die Gelegenheit mehr dar¿ber zu erfahrené 
 

Im Jahr 2004 haben sich die vier Gemeinden des Einzugsgebietes der 
Oberstufenschule Thierachern dazu entschieden , sich in Sachen Suchtprävention 

/ Gesundheitsförderung vermehrt zu engagieren.  
In Zusammenarbeit mit der Berner Gesundheit wurden Handlungsfelder  

definiert und diverse Massnahmen umgesetzt.  
Der Runde Tisch wurde als Steuerungsinstrument eingesetzt. Jährlich trafen sich 

die verschiedenen Untergruppen zum Planen der nächsten Aktivitäten.  
So verfügt die OS Thierachern nun über ein Präventionskonzept. Zudem kann sie 

auf die Zusammenarbeit mit der  Jugendarbeit Uetendorf zählen.  
Es fanden verschiedene Infoanlässe für Eltern statt, mit dem Ziel Eltern für 

bestimmte Themen zu sensibilisieren und wertvolle Impulse zu vermitteln.  

 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt:  

ĂZur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf.ñ 
 

Das bedeutet, dass nebst der Familie als wichtigste Zelle auch andere Menschen 
entscheidenden Einfluss haben, damit sich unsere Kinder und Jugendliche zu 

selbständigen, eigenverantwortlichen, sozial kompetenten Menschen entwickeln.  
 

Damit die Arbeit wieder neuen Schwung erhält, wird demnächst wieder einmal 
ein ĂGrosser Runder Tischñ durchgef¿hrt, wo es darum geht,  aktuelle 

Schwerpunkte zu definieren. Dazu werden verschiedene Schlüsselpersonen 
eingeladen aus Vereinen, Kirche, Schule, Elt ernvertretung.  

 
Wem Suchtprävention / Gesundheitsförderung im Hinblick auf unsere Kinder und 

Jugendlichen ein Anliegen ist, soll sich doch bei Monika Brunner, Ressort Soziales , 

melden Tel. 033 341 11 46. Sie gibt Ihnen gerne nähere Auskunft.  
 

Nutzen Sie di ese Möglichkeit um sich aktiv zum Wohle unserer Kinder 
und Jugendlichen zu engagieren.  
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Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern 
und landwirtschaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen 
__________________________________________________________________________ 
 
Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
beachten: 
 
 
1.  Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den 

Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder 
und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. 
Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz 
vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11), Art. 73 Abs. 2, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 sowie 
die Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), Art. 56 und 57, 
unter anderem vor: 

 
 

Å  Hecken, Sträucher, landwirt-
schaftliche Kulturen und nicht 
hochstämmige Bäume müssen 
seitlich mindestens 50 cm 
Abstand vom Fahrbahnrand 
haben. Überhängende Äste 
dürfen nicht in den über der 
Strasse freizuhaltenden Luftraum 
von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss 
mindestens eine Höhe von 2.50 
m freigehalten werden. Bei 
Radwegen ist ausserdem ein 
seitlicher Abstand von 50 cm 
freizuhalten. 
 

Å  Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Å  An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune 

die Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht 
hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen 
Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. 
Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen 
Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, 
so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der 
Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 
Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, 
Sträuchern Seite 2 - BSIG Nr. 7/732.11/2.1 und landwirtschaftlichen 
Kulturen entlang von öffentlichen Strassen; Einfriedungen 
Bernische Systematische Information Gemeinden 4/2014 

 
Å Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
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2.  Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen 
alljährlich bis zum 31. Mai und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das 
vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden.  

An unübersichtlichen Strassen-
stellen sind Bäume, Grünhecken, 
Sträucher, gärtnerische und 
landwirtschaftliche Kulturen (z.B. 
Mais) in einem genügend 
grossen Abstand gegenüber 
der Fahrbahn anzupflanzen, 
damit sie nicht zurückgeschnitten 
bzw. vorzeitig gemäht werden 
müssen. 
 
Die Grundeigentümer entlang 
von Gemeindestrassen und von 
öffentlichen Strassen privater  
Eigentümer haben Bäume und  

grössere Äste, welche dem Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend 
Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu be-
seitigen. Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig und Laub zu 
reinigen. 
 
Entlang von Kantonsstrassen obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der 
Kantonsstrassen dem Tiefbauamt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch entlang 
der Kantonsstrassen die Grundeigentümer verantwortlich. 
 

3.  Nicht genügend geschützte  
Stacheldrahtzäune müssen  
einen Abstand von 2 m vom  
Fahrbahnrand bzw. 50 cm  
von der Gehweghinterkante  
einhalten. 

 
4.  Der zuständige Strassen- 

inspektor des Tiefbauamts 
des Kantons Bern oder das 
zuständige Gemeindeorgan  
sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 
 
 
 
 
Bei Missachtung der obengenannten Bestimmungen werden die Organe der 
Strassenbaupolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren zur Wiederherstellung 
des rechtmässigen Zustandes einleiten.  


